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Kapitel VI 
Dienstleistungsverkehr

1. T i t e l
Beschränkungen des aktiven Dienstleistungsverkehrs

§44
Beschränkung nach den §§ 9 und 11 Abs. 1 GAW

(1) Das Verchartern von Seeschiffen, welche die Flagge der DDR 
führen, bedarf der Genehmigung, wenn der Chartervertrag mit einem 
Gebietsfremden abgeschlossen wird, der in einem Land der Länderli
ste C ansässig ist.

(2) Die Mitwirkung von Gebietsansässigen als Stellvertreter, 
Vermittler oder in ähnlicher Weise beim Abschluß von Frachtverträ
gen zur Beförderung einzelner Güter (Stückgüter) durch Seeschiffe 
fremder Flagge zwischen einem Gebietsfremden, der nicht in einem 
Land der Länderliste Fl oder F2 ansässig ist, und einem weiteren 
Gebietsfremden bedarf der Genehmigung, wenn das Entgelt für die 
Beförderung eintausend Deutsche Mark übersteigt.

§45
Beschränkung nach § 9 Abs. 1 GAW

Der Abschluß und die Erfüllung von Verträgen zwischen Gebiets
ansässigen und Gebietsfremden sowie die Geschäftsbesorgung durch 
Gebietsansässige für Gebietsfremde bedürfen insoweit der Genehmi
gung, als Gegenstand der Verträge oder der Geschäftsbesorgung die 
ständige Prüfung der Preise von Waren oder Dienstleistungen ist, die 
für fremde Währungsgebiete bestimmt sind.

§46
Beschränkung nach § 9 Abs. 1 GAW

Der Abschluß von Verträgen zwischen gebietsansässigen und 
gebietsfremden Seeschiffahrsunternehmen bedarf insoweit der Ge
nehmigung, als die Verträge Bestimmungen über die Aufteilung von 
Ladungen und Frachten enthalten.

§47
Beschränkung nach § 11 Abs. 1 GAW

(1) Der Einbau der in § 6 Abs. 1 Satz 1 genannten Waren in Schiffe 
oder Luftfahrzeuge von Gebietsfremden, die in einem Land der 
Länderliste C ansässig sind, bedarf der Genehmigung.

(2) Die Weitergabe von nicht allgemein zugänglichen Kenntnissen 
über die Fertigung der in § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 7 Abs.l genannten 
Waren und über die in § 6 Abs. 1 Satz 2 genannten Technologien, 
technischen Daten und technischen Verfahren sowie die Weitergabe 
von in § 6 Abs. 1 Satz 1 erfaßten, nicht allgemein zugänglichen 
Datenverarbeitungsprogrammen (Software) an Gebietsfremde, die in 
einem Land ansässig sind, das nicht Mitglied der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, bedarf der 
Genehmigung. Als Gebietsfremde im Sinne des Satzes 1 sind auch 
solche natürlichen Personen anzusehen, deren Wohnsitz oder ge
wöhnlicher Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet im Zeitpunkt der Weiter
gabe auf höchstens fünf Jahre befristet ist.

(3) Der Genehmigung bedürfen ferner die Erteilung von Lizenzen 
an Patenten sowie die Weitergabe von nicht allgemein zugänglichen 
Kenntnissen an Gebietsfremde, die in der Republik' Südafrika 
msässig sind, soweit die Patente oder Kenntnisse die Fertigung oder 
nstandhaltung der in § 6 Abs. 1 Satz 1 genannten Waren betreffen.

§48
Beschränkung nach § 11 Abs. 1 GAW

Es ist Gebietsansässigen verboten, Verträge mit Gebietsfremden 
abzuschließen oder zu erfüllen oder für Gebietsfremde Geschäfte zu 
besorgen, wenn der Gegenstand der Verträge oder der Geschäftsbe
sorgung im Zusammenhang mit einem Projekt der Luftbetankung

von Flugzeugen oder mit der Errichtung oder dem Betrieb einer 
Anlage zur Herstellung von chemischen Waffen steht.

2. T i t e l
Beschränkung des passiven Dienstleistungsverkehrs

§49
Beschränkung nach § 22 GAW

(1) Der Abschluß von Frachtverträgen zur Beförderung einzelner 
Güter (Stückgüter) durch Seeschiffe fremder Flagge zwischen Ge
bietsansässigen und Gebietsfremden, die nicht in einem Land der 
Länderliste Fl und F2 ansässig sind, bedarf der Genehmigung, wenn 
das Entgelt für die Dienstleistung eintausend Deutsche Mark über
steigt.

(2) Das Chartern von Seeschiffen fremder Flagge bedarf der 
Genehmigung, wenn der Chartervertrag zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden, die nicht in einem Land der Länderliste F2 
ansässig sind, geschlossen wird.

§50
Beschränkung nach § 24 GAW

Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden, 
die

1. das Mieten von Binnenschiffen, die nicht in einem Binnenschiffs
register im Wirtschaftsgebiet eingetragen sind,

2. die Beförderung von Gütern mit solchen Binnenschiffen oder
3. das Schleppen durch solche Binnenschiffe

im Güterverkehr innerhalb des Wirtschaftsgebietes zum Gegenstand 
haben, bedürfen der Genehmigung.

§51
Beschränkung nach § 25 GAW

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und Versiche
rungsunternehmen mit Sitz in einem fremden Währungsgebiet über

1. Schiffskasko- und Schiffshaftpflichtversicherungen oder
2. Luftfahrtversicherungen, ausgenommen Verkehrsfluggast-Un

fallversicherungen,
bedürfen der Genehmigung.

(2) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn das Rechtsge
schäft unter Mitwirkung einer Niederlassung oder Agentur vorge
nommen wird, die ihre Tätigkeit auf Grund einer Genehmigung nach 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz ausübt

3. T i t e l  
Meldevorschriften nach § 30 GAW

§52
Meldungen im Seeverkehr

(1) Gebietsansässige, die ein Seeschiffahrtsunternehmen betreiben, 
haben

1. den Abschluß von Charter- und Frachtverträgen mit Gebiets
fremden alsbald nach Vertragsabschluß,

2. die Durchführung von Charter- und Frachtverträgen mit Ge
bietsansässigen im Seeverkehr mit fremden Währungsgebieten 
alsbald nach Beginn der Durchführung des Vertrages

mit dem Vordruck .Aktive Dienstleistungen im Seeverkehr“ (Anlage 
S 1) zu melden. Dies gilt nicht für Frachtverträge im Linienverkehr, 
für Zeitcharterverträge sowie für Charterverträge, die mit der 
Maßgabe abgeschlossen werden, daß der Charterer die Schiffsbesat
zung stellt (bare-boat-charter).

(2) Gebietsansässige haben den Abschluß von Charter- und 
Frachtverträgen mit Gebietsfremden zur Beförderung von Gütern 
durch Seeschiffe fremder Flagge außerhalb des Linienverkehrs mit


